
(einschließlich V. Nachtrag vom 17.12.2007

ohne Eingangsformel und Inkrafttreten)

§ 1

Wappen, Flagge, Siegel

(1) Das Wappen zeigt erhöht in Gold und Grün geteilt, oben eine schwarze Rabenkrä-

he, unten ein silberner Kreis begleitet von einem silbernen Kleeblatt links und einem

silbernen abgebrochenen Krummstab rechts.

(2) Die Gemeindeflagge zeigt das Wappen aufgelöst auf dem Flaggentuch in flaggenge-

rechter Tingierung.

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Warnau,

Kreis Plön“.

§ 2

Bürgermeisterin oder Bürgermeister

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich

übertragenen Aufgaben.

(2) Sie oder er entscheidet ferner über

1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 €,

2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche,

Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag

von 1.000,00 € nicht überschritten wird,

3. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegen-

standes einen Betrag von 2.500,00 € nicht übersteigt,

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Ver-

mögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 3.000,00 € nicht über-

steigt,

5. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von

2.500,00 €,

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monat-

liche Mietzins 200,00 € nicht übersteigt,

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 2.500,00 € ( § 4 Abs. 4 bleibt unbe-

rührt).

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister informiert die Gemeindevertretung über

Maßnahmen nach § 2 Abs. 2 zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung.



§ 3

Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Sitzungen.

Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen.

§ 4

Ständige Ausschüsse

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet:

a) Ausschuss für strategische Steuerung und Entwicklungsplanung (Strategieaus-

schuss)

Zusammensetzung: sieben Mitglieder

Aufgabengebiet: Strategische Steuerung

Aufgabenplanung, Zeitplanung, Finanzplanung

Entwicklungsplanung

Räumliche Planungen, übergemeindliche Planungen,

Einbindung in übergeordnete Planungen

Zentrale Dienste

Organisation, Finanzwesen, Prüfung der Jahresrechnung

b) Ausschuss für Projektbetreuung (Projektausschuss)

Zusammensetzung: sieben Mitglieder

Aufgabengebiet: Fachplanung und Betreuung der gemeindlichen Projekte

Das Nähere regeln die von der Gemeindevertretung beschlossenen Rahmenbedin-

gungen für die Projektbereiche und ihre Aufgabengliederung. In die Ausschüsse

können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung an-

gehören können; ihre Zahl darf die Zahl der Gemeindevertreterinnen und Gemein-

devertreter im Ausschuss nicht erreichen.

(2) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und

der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitglieder der

Gemeindevertretung übertragen.

(3) Dem Projektausschuss kann zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben im

Rahmen der von der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel

und nach Maßgabe der von der Gemeindevertretung festgelegten Ziele und Grund-

sätze die Befugnis übertragen werden, Entscheidungen zu treffen über die Vergabe

von Aufträgen sowie über die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Projektausschusses berichtet der Ge-



meindevertretung regelmäßig über den Stand der Projekte. Das Nähere zu dieser

Berichtspflicht regelt die Gemeindevertretung.

(4) Der Projektausschuss kann aus seiner Mitte für einzelne oder mehrere Projekte

Projektbetreuer benennen, die die Projektbetreuung zusammen mit Ausschussmit-

gliedern und Bürgerinnen und Bürgern mit Beratungsfunktion sicherstellen können.

Die Projektbetreuer berichten dem Ausschuss regelmäßig über den Stand der Pro-

jekte. Das Nähere zu dieser Berichtspflicht regelt der Ausschuss.

§ 5

Aufgaben der Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-

dungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin/den Bürgermeister oder auf ständi-

ge Ausschüsse übertragen hat. Das Recht, laufende Vorgänge jederzeit wieder an sich

zu ziehen, bleibt der Gemeindevertretung vorbehalten.

§ 5a

Beauftragte oder Beauftragter für den Umweltschutz

(1) Die Gemeindevertretung bestellt jeweils für die Dauer einer Wahlperiode eine Be-

auftragte oder einem Beauftragten für den Umweltschutz.

(2) Die oder der Beauftragte berät und unterstützt die Bürgermeisterin oder den Bür-

germeister, die Ausschüsse und die Gemeindevertretung zum Schutze der Natur

und Kulturlandschaft im Bereich der Gemeinde Warnau.

(3) Die gemeindlichen Ausschüsse und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister

holen den Rat der oder des Beauftragten schon während der Planungen über Pro-

jekte und Vorhaben ein, die den Umweltschutz, die Landschaftsplanung und die

Landschaftspflege berühren. Sie oder er gibt der Gemeindevertretung jährlich einen

Rechenschaftsbericht über ihre oder seine Tätigkeit ab.

§ 6

Einwohnerversammlung

(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft einmal im Jahr eine Ver-

sammlung der Einwohnerinnen und Einwohner ein. Das Recht der Gemeindever-

tretung, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unbe-

rührt. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Ortsteile  durchgeführt

werden.



(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeinde-

vertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Ein-

wohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 5 % der anwesenden Ein-

wohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der

Einwohnerversammlung sind öffentlich bekanntzugeben.

(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversammlung.

Sie oder er kann die Redezeit auf bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner be-

schränken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversamm-

lung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus.

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der Einwohnerver-

sammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörte-

rung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen.

Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzu-

stimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich fest-

zulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen von mindestens 5

% der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Ab-

stimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten

betreffen, ist nicht zulässig.

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-

schrift soll mindestens enthalten:

1. Die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das

Ergebnis der Abstimmung.

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und

der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindever-

tretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung

vorgelegt werden.

§ 7

Entschädigung

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Ver-

ordnung. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält für die dienstliche Nut-

zung eines privaten Telefons eine monatliche Pauschale in Höhe von 16,00 €. und

bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke für die zusätzlichen Auf-

wendungen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung eine monatliche Pau-

schale in Höhe von 26,00 €.. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters erhält nach Maßgabe der Entschädigungsver-



ordnung bei Vertretung eine anlassbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von

einem Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin

oder des Bürgermeisters für jeden Tag der Vertretung. Die Aufwandsentschädigung

für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder

des Bürgermeisters nicht erreichen.

(2) Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädi-

gungsverordnung eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von

5,00 €. zuzüglich 5,00 €. für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss und weiterer 2,50

€. für die Mitgliedschaft in einem zweiten Ausschuss nach § 4 dieser Satzung. Die

nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten

nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine monatliche pauschale Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 5,00 €.

(3) Die oder der Ausschussvorsitzende und bei deren oder dessen Verhinderung deren

oder dessen Vertreter/in erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für

jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 5,00 €.

(4) Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern,

Gemeindevertreterinnen und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehö-

renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitglie-

dern der Beiräte ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehren-

amtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeitsver-

dienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe geson-

dert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der

oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt

wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit wäh-

rend der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine

Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundla-

ge des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt

wird. Der Höchstbetrag je Stunde beträgt 26,00 €.

(5) Personen nach Absatz 4 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten

für die durch das Ehrenamt oder der ehrenamtlichen Tätigkeit bedingte Abwesenheit

vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für

jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser

Entschädigung beträgt 7,00 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stun-

densätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu

ersetzen.

(6) Personen nach Absatz 4 Satz 1 werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten

einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit

erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert er-

stattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus un-

selbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Absatz 4 oder eine

Entschädigung nach Absatz 5 gewährt wird.

(7) Personen nach Absatz 4 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den

für die Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren.

Fahrkosten, für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe



der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden

gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Hö-

he der Entschädigung nach den Sätzen des § 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostenge-

setz.

(8) Die Gemeindewehrführung und ihre Stellvertretung erhalten nach Maßgabe der

Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung in

Höhe des Höchstsatzes und ein Kleidergeld in Höhe von 50% des Höchstsatzes der

Verordnung.

§ 8

Höchstbetrag für die Übertragung der

Zustimmung zum Eingehen über- und außer-

planmäßiger Ausgaben sowie über- und außer-

planmäßiger Verpflichtungsermächtigungen

§ 8 wurde ersatzlos gestrichen.

§ 9

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeiste-

rin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterin-

nen oder -vertreter oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind

ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb

einer Wertgrenze von 2.500,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich

250,00 €, halten. Ist dem Abschluß eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegan-

gen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder der

Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufliche

Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertre-

tung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 2.500,00 €, bei

wiederkehrenden Leistungen von monatlich 250,00 €, hält.

§ 10

Verpflichtungserklärungen

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 5.000,00 €, bei wiederkehrenden

Leistungen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie

nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen.



§ 11

Veröffentlichungen

(1) Satzungen der Gemeinde werden im Mitteilungsblatt „Der Amtsschimmel“ veröffent-

licht. Er erscheint einmal monatlich, regelmäßig am letzten Mittwoch eines Monats.

Abweichende Erscheinungsdaten werden in der „Ostholsteiner Zeitung“ der Kieler

Nachrichten bekanntgegeben. „Der Amtsschimmel“ wird kostenlos an sämtliche

Haushalte im Gemeindegebiet verteilt; er liegt zudem im Amtsgebäude in Schellhorn

aus. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des Satzungstextes

bewirkt.

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat,

soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Die Auslegung erfolgt nur wäh-

rend der Öffnungszeiten im Hause des Amtes Preetz-Land, Am Berg 2, 24211

Schellhorn. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(3) Die öffentlichen Bekanntgaben von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der

Gemeindevertretung und der öffentlich tagenden Ausschüsse sowie alle erforderli-

chen Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen erfol-

gen durch Aushang an der amtlichen Bekanntmachungstafel in der Dorfstraße.

(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-

falls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(5) Weitere Bekanntgaben seitens der Gemeinde können durch Aushang und/oder

durch die an alle Haushaltungen zu verteilende Bürgerinformation erfolgen.

§ 12

Inkrafttreten

...

Warnau, den

gez. Danklefsen


